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Gaby Köster - Einstweilige Verfügungen gegen BILD und Bild.de

16.01.2008 - 18:44 Uhr, Schertz Bergmann Rechtsanwälte
 
Berlin (ots) - Als Anwälte von Gaby Köster haben wir heute mitgeteilt, dass wir wegen einer
Berichterstattung in BILD gegen die Axel Springer AG zwei Einstweilige Verfügungen erwirkt
haben. Tatsächlich richtet sich die eine Einstweilige Verfügung gegen Bild.de, so dass der
dortige Antragsgegner Bild.t-online ist. 

Wir haben indes inzwischen einen weiteren Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung
gegen Axel Springer wegen der heutigen BILD-Berichterstattung beim zuständigen Landgericht
gestellt. Mit dem Erlass der weiteren Einstweiligen Verfügung wird morgen gerechnet. 
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